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Bericht 

des Ausschusses für Arbeit und Soziales 

über den Antrag 132/A der Abgeordneten Heinz-Christian Strache, Kolleginnen und 
Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 
(AIVG), BGBl. Nr. 609/1977, geändert wird 

Die Abgeordneten Heinz-Christian Strache, Kolleginnen und Kollegen haben den gegenständlichen 
Initiativantrag am 3. Dezember 2008 im Nationalrat eingebracht und wie folgt begründet: 

„Das Bundesgesetz vom 26. März 1969 über den Vollzug der Freiheitsstrafen und der mit Freiheits-
entziehung verbundenen vorbeugenden Maßnahmen (Strafvollzugsgesetz – StVG.), BGBl. Nr. 144/1969, 
idF BGBl. I Nr. 113/2006, normiert in § 44 die Arbeitspflicht Strafgefangener. In Anbetracht dieser 
Arbeitspflicht sind Personen, die sich auf Grund eines gerichtlichen Urteils in Strafhaft oder in einer mit 
Freiheitsentziehung verbundenen vorbeugenden Maßnahme nach den §§21 Abs. 2, 22 und 23 des Straf-
gesetzbuches befinden und ihrer Arbeitspflicht auch nachkommen, nach Maßgabe der Bestimmungen des 
§ 66a Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 (AIVG), BGBl. Nr. 609/1977, idF BGBl. I Nr. 131/2006, für 
den Fall der Arbeitslosigkeit nach der Haftentlassung versichert. Die Voraussetzungen des Anspruches 
auf Arbeitslosengeld gemäß § 7 Arbeitslosenversicherungsgesetz finden Anwendung. Speziell die 
Anwartschaftsbestimmungen des § 14 Arbeitslosenversicherungsgesetz müssen als Voraussetzung 
gegeben sein. 

In der Regel wird gegenüber Asylwerbern im Sinne des Bundesgesetzes über die Gewährung von Asyl 
(Asylgesetz 2005), welche straffällig geworden sind, nach Ende der Strafhaft ein Aufenthaltsverbot 
ausgesprochen, was zur Inschubhaftnahme führt, oder die Betroffenen werden unmittelbar nach 
negativem Ausgang des Asylverfahrens abgeschoben. 

Das Bundesgesetz über die Ausübung der Fremdenpolizei, die Ausstellung von Dokumenten für Fremde 
und die Erteilung von Einreisetitel (Fremdenpolizeigesetz 2005) normiert in § 60 unter anderem, dass 
gegen einen Fremden ein Aufenthaltsverbot erlassen werden kann, wenn auf Grund bestimmter Tatsachen 
die Annahme gerechtfertigt ist, dass sein Aufenthalt die öffentliche Ordnung und Sicherheit gefährdet. 
Als bestimmte Tatsache hat insbesondere zu gelten, wenn ein Fremder von einem inländischen Gericht zu 
einer unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten, zu einer teilbedingt nachgesehenen 
Freiheitsstrafe, zu einer bedingt nachgesehenen Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten oder mehr als 
einmal wegen auf der gleichen schädlichen Neigung beruhender strafbarer Handlungen rechtskräftig 
verurteilt worden ist. 

Fremde können festgenommen und angehalten werden (Schubhaft), sofern dies notwendig ist, um das 
Verfahren zur Erlassung eines Aufenthaltsverbotes oder einer Ausweisung bis zum Eintritt ihrer Durch-
setzbarkeit oder um die Abschiebung, die Zurückschiebung oder die Durchbeförderung zu sichern, wie 
dies in § 76 Fremdenpolizeigesetz vorgesehen ist. Somit wären die Voraussetzungen des § 7 Arbeits-
losenversicherungsgesetz für den Bezug von Arbeitslosengeld für aus der Strafhaft entlassene Asylwerber 
nicht gegeben. 

Dennoch, wenn über straffällig gewordene Asylwerber aus welchem Grund auch immer nicht sofort ein 
Aufenthaltsverbot verhängt wird oder diese nicht in Schubhaft genommen werden, kommt es immer 
wieder nach der Verbüßung der Haftstrafe zu einer Auszahlung des gemäß § 66a Arbeitslosen-
versicherungsgesetz erworbenen Anspruches auf Auszahlung des Arbeitslosengeldes. 
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Augenscheinlich hat die Arbeitslosenversicherung den Zweck den entlassenen Haftgefangenen zu 
resozialisieren. Eine solche Resozialisierung ist bei straffällig gewordenen Asylwerbern auf Grund der 
bevorstehenden Abschiebung nicht erforderlich, weshalb der Verlust des Anspruches auf Auszahlung des 
Arbeitslosengeldes sachlich gerechtfertigt wäre.“ 
 

Der Ausschuss für Arbeit und Soziales hat den gegenständlichen Initiativantrag in seiner Sitzung am 
9. November 2010 in Verhandlung genommen. An der Debatte beteiligten sich außer dem Berichterstatter 
Abgeordneten Herbert Kickl die Abgeordneten Ing. Norbert Hofer, Dr. Martin Bartenstein, 
Mag. Birgit Schatz, Gerhard Huber, Ulrike Königsberger-Ludwig und Oswald Klikovits sowie der 
Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz Rudolf Hundstorfer. 

Bei der Abstimmung fand der gegenständliche Initiativantrag keine Mehrheit. 

Als Berichterstatter für das Plenum wurde Abgeordneter Dietmar Keck gewählt. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Ausschuss für Arbeit und Soziales somit den Antrag, der 
Nationalrat wolle diesen Bericht zur Kenntnis nehmen. 

Wien, 2010 11 09 

 Dietmar Keck Renate Csörgits 

 Berichterstatter Obfrau 


